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Mietshaus in halboffener Bebauung; Putzfassade mit kräftiger Stuckgliederung, gründerzeitlicher 
Mietshausbau mit aufwändiger Stuckdekoration, Zeugnis der Ortsentwicklungsgeschichte, bauhistorischer 
Wert

Kurzcharakteristik

Zimmermeister Franz Penndorf beantragte am 3. Dezember 1896 den Neubau eines Wohngebäudes nebst 
Waschhaus an der damaligen Neuen Straße an der Eilenburger Bahn (später Eisenbahnstraße) und 
zeichnet vermutlich auch für den Entwurf verantwortlich. Nach Tekturen wird im Juni 1897 die 
Baugenehmigung erteilt und zwölf Monate später das Bau-Revisions-Protokoll unterzeichnet. Ab 15.11.1897 
wird der Bautischler Philipp Krämer als Ausführender und Bauherr genannt. Für ihn fertigt Architekt E. 
August Stehmann Pläne für ein Werkstattgebäude im Hof. Ausführung der Fassade in Abänderung der 
Pläne mit sehr kräftigem Stuck in den Fensterverdachungen der ersten und zweiten Etage: der 
gründerzeitliche Dekor wird durch Jugendstilformen durchdrungen. Zweimal zwei Putti halten im 1. 
Obergeschoß jeweils eine Kartusche mit der Initiale K; dazwischen zwei Kartuschen mit Jahreszahl 1898. In 
den beiden Mittelachsen des 3. Geschosses zwei Jugendstilköpfe; die Traufe mit Stuckkonsolen und 
Eierstab. Im Entwurf jeweils drei Wohnungen mit Stube, Küche, Vorsaal und zwei bzw. einer Kammer sowie 
Toiletten auf der halben Treppe. Entstellender neuer Fassadenverputz – alle Stuckformen jedoch erhalten. 
Gründerzeitlicher Mietshausbau mit aufwändiger Stuckdekoration, Zeugnis der Ortsentwicklungsgeschichte 
und somit bauhistorischer Wert.
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